
EHRUNGEN 
 

a) Ehrungen (LV- , BDRG-Nadeln, Ehrenmeister d. VBR), Stand 2021 

nach den Richtlinien des BDRG, Satzungsordner unter 1 Blatt 15, 16 und des VBR 
 

Grundsätzlich gilt: 
1. Ehrungsanträge für die LV- bzw. Bundesnadel sind über das Mitgliederverwaltungsprogramm zu erstellen. 
2. Unvollständige Anträge für Bundesnadeln ohne geforderten Nachweis einer Landes- oder Bundesschau 
 gehen ungesehen an den Kreisverband zurück. 
3. Unvollständige Anträge bzw. ungültige veraltete Formular "Ehrenmeister des VBR" gehen ungesehen an 
 den Kreisverband zurück.  
4. LV-Nadelanträge sind grundsätzlich über den KV an den/die 2. Bezirksvorsitzende/n zu senden. Alle 
 anderen Ehrungen gehen über den KV an den/die 1. Bezirksvorsitzende/n. 
 

Vorbemerkung 
A)  Die Reihenfolge der Ehrungen ist einzuhalten: 
 LV Silber > LV Gold > BDRG Silber > BDRG Gold > Ehrenmeister d. VBR 
B) Sind beim Nachweis der ununterbrochenen Mitgliedschaft mehr Vereine als der antragstellende Verein 

nötig, so sind diese Vereine einschl. Eintritts-/Austrittsdatum des zu Ehrenden zu nennen. Hierzu ist eine 
Bescheinigung des anderen Vereins beizufügen. Mitgliedsjahre in der Jugend werden berücksichtigt. 

 

Silberne Nadel des Landesverbandes 
1. Mindestalter 19 Jahre 
2. 15 Jahre ununterbrochene Mitgliedschaft im VBR 
 

Goldene Nadel des Landesverbandes 
1. Mindestens 5 Jahre Träger der Silbernen Nadel des Landesverbandes 
2. 20 Jahre ununterbrochene Mitgliedschaft im VBR 
 

Silberne Bundesnadel des BDRG 
1. Träger der Silbernen und Goldenen Nadel des Landesverbandes 
2. 20 Jahre aktive ununterbrochene Mitgliedschaft oder 15-jährige Tätigkeit als  
 1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, Schriftführer, Kassier, Zuchtwart oder Jugendleiter 
 und 
 erfolgreicher Aussteller auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. Die Schauen sind mit  
 Ausstellungsjahr und –ort zu nennen und durch Kopien aus dem Ausstellungskatalog  
 zu belegen. (eine Ausstellung je Verbandsebene reicht als Nachweis) 
 

oder 25 Jahre passive ununterbrochene Mitgliedschaft 
 

Goldene Bundesnadel des BDRG 
1. Träger der Silbernen Bundesnadel des BDRG 
2. 35 Jahre aktive ununterbrochene Mitgliedschaft oder 25-jährige Tätigkeit als  
 1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, Schriftführer, Kassier, Zuchtwart oder Jugendleiter 
 und 
 erfolgreicher Aussteller auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. Die Schauen sind mit  
 Ausstellungsjahr und –ort zu nennen und durch Kopien aus dem Ausstellungskatalog  
 zu belegen. (eine Ausstellung je Verbandsebene reicht als Nachweis) 
 

oder 40 Jahre passive ununterbrochene Mitgliedschaft 
 

Ehrenmeister der Bayerischen Rassegeflügelzucht 
 Nach den Vorgaben im aktuellen Antrag zum Ehrenmeister der Bayerischen Rassegeflügelzucht 
 


